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Südlink Vorhaben 3, Hochspannungsleitung Brunsbüttel - Großgartach  
(Vorhaben 3 Abschnitt E2) 
Änderung der Bauweisen _ Abstimmung 
Möckmühl, Flst.-Nr. 5834, 5835, 5837, 5838, 5839, 3813, 3814, 3815 
TransnetBW GmbH, Pariser Platz /Osloer Straße 15 - 17, 70173 Stuttgart 
 
 

Sehr geehrte Frau Greiling, 

 

die untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Heilbronn stimmt der geänderten 

Bauweise im Abschnitt E2 bei Möckmühl zu. Sie haben mitgeteilt, dass die Bauaus-

führung an den genannten Standorten von geschlossener in offene Bauweise geän-

dert werden muss. Es sind überwiegend Ackerflächen betroffen.  
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Das Flurstück 5837 liegt im Landschaftsschutzgebiet „Alte Burg - Vogelsang – Vieh-
trieb“.  Im LSG sind keine dauerhaften Beeinträchtigungen zu erwarten. Biotopeingrif-
fe werden so gering wie möglich gehalten bzw. sind nicht notwendig.  
 

 
 

Laut eingereichten Unterlagen sind folgende Maßnahmenanpassungen  

durchzuführen: 

» ausgeweitet auf offene Querung 

»  VAR14 Amphibienschutzzaun 

» zusätzliche Maßnahmen: 

»  V22.1 Wiederherstellung von Gehölzen 

 

Folgendes ist bei der offenen Bauausführung einzuhalten:  

 

1. Offenlandbiotope dürfen durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden (§ 30 

Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG). 

 

2. Gehölzrückschnitte sind auf das erforderliche Maß zu begrenzen.  

 
3. Die notwendigen Baumfällungen (voraussichtlich 2 Obstbäume) sind nach Ab-

schluss der Bauarbeiten (V22.1 Wiederherstellung von Gehölzen) auszuglei-

chen. Für die Neupflanzungen sind Hochstämme, die 2-3 x verschult sind, mit ei-

nem Kronenansatz von mind. 180 cm Höhe (Skizze A), veredelt auf einer Säm-

lingsunterlage zu verwenden.  

 

4. Die Maßnahmen dürfen zu keiner Beeinträchtigung der Wurzelbereiche von 

Feldgehölzen oder Bäumen führen. 

 

5. Es dürfen keine Ablagerungen von Bau- und Aushubmaterial in die benachbarte 

Vegetation erfolgen. 
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6. Verfüllungen sind vorrangig mit dem entnommenen Erdmaterial durchzuführen.  

 

7. Das überschüssige Erdmaterial ist abzutransportieren und ordnungsgemäß wie-

derzuverwerten oder zu entsorgen. 

 

8. Die Wiederansaat der Pflug- bzw. Leitungstrasse hat mit zertifiziertem standort-

eigenem Saatgut gesicherter Herkünfte zu erfolgen (§ 40 BNatSchG). 

 
9. Amphibienschutzzäune oder Reptilienschutzzäune (VAR 14) sind bei Bedarf auf-

zustellen, damit keine Amphibien, Reptilien oder Säugetiere in die Bohrgruben 

gelangen können. 

 
10. Das Befahren / Lagern von Baumaterial / Abstellen von Fahrzeugen in Wurzelbe-

reichen der vorhandenen Vegetation ist verboten. 

 
11. Bei der Bauausführung sind die DIN-Norm 18920 „Schutz von Bäumen bei Bau-

maßnahmen“ sowie die RAS-LP 4 „Richtlinie für die Anlage von Straßen – Land-

schaftspflege Abschnitt 4“ zwingend zu beachten. 

 

Ansprechpartnerin: Frau Zimmermann Tel.: 07131/994-512,  

E-Mail: maike.zimmermann@landratsamt-heilbronn.de  

 

Bitte melden Sie sich bei Fragen. 

 

Bitte reichen Sie einen aktuellen Bericht der ÖBB ein. Vielen Dank. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Zimmermann 
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